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Diese Vorlage ist Beratungsgrundlage zu 
 

 TOP           der Sitzung der Verkehrskommission am  
  

 TOP           der Sitzung der Strukturkommission am  
 

 TOP  15 d  der Sitzung des Regionalrates am 22.03.2010 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
 
für die Verkehrskommission: 

        Zustimmung                            Kenntnisnahme 
 
für die Strukturkommission: 

 Zustimmung     Kenntnisnahme 
 
für den Regionalrat:  

 Zustimmung     Kenntnisnahme 
 
 

 



DIE GRÜNEN im Regionalrat            Steinfurt, den 03. 03. 2010 
der Bezirksregierung Münster 
 
 
 
 
An die 
Bezirksregierung 
Münster 
Bezirksplanungsbehörde 
 
 
An den 
Vorsitzenden des Regionalrates 
über die Geschäftsstelle des Regionalrates 
 
 
 
 
 
 
Anfrage zu den Ausgleichsregelungen für die Waldinanspruchnahme für das 
„Interkommunale Gewerbegebiet Borken, Heiden, Reken an der A 31“ (Westmünsterland 
Gewerbepark A 31) 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bittet um Stellungnahme zu der folgenden 
Fragenstellung zur Regionalratssitzung am 22.03.2010: 
 
Die Bezirksregierung wird gebeten den Umsetzungsstand der vertraglich vereinbarten 
Ausgleichsregelungen für die Waldinanspruchnahme durch das „Interkommunale 
Gewerbegebiet Borken, Heiden, Reken an der A 31” darzustellen. 
 
In diesem Zusammenhang wird auch darum gebeten, den Fraktionen die Vertragsgrundlage 
(Raumordnerischer Vertrag) in der heute gültigen Fassung zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 
Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Regionalrat Münster 
 
Helmut Fehr, Fraktionssprecher 
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           Anlage 2 
 
 
15. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes, Teilabschnitt Münsterland zur Neudar-
stellung eines interkommunalen „Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiches“ (GIB) 
der Kommunen Borken, Heiden und Reken auf dem Gemeindegebiet von Reken  
 

- Aufstellungsbeschluss- 

 

Textliche Ziele: 

 

Ziel 1(Entwicklungspotential): 

 

„ Die Größenordnung des „GIB Borken/Heiden/Reken“ wird aus Gründen der Wettbewerbssi-

tuation zur Emscher-Lippe-Region, der ökologisch wertvollen Räume im Süden und Norden 

und der Freizeiteinrichtungen im Osten auf die dargestellten ca. 57 ha Flächengröße be-

schränkt. “ 

 

Erläuterungen 1: 

 

„ Zur Vermeidung eines regionalpolitisch nicht erwünschten Standortwettbewerbs mit der Em-

scher-Lippe-Region und den Kommunen des Kreises Wesel wird der Gewerbepark A31 in 

seiner Größenordnung auch zukünftig auf die dargestellten ca. 57 ha GIB beschränkt.  

Weiterhin sollen sich die Betriebsansiedlungen auf ca. 10-15 Betriebe konzentrieren, die land-

schaftsgerecht in Form eines Gewerbeparks eingebunden werden, um damit den Eingriff in das 

Landschaftsbild etwas zu minimieren. 

 

Eine flächige Ausdehnung nach Norden und Süden ist aufgrund der dort vorhandenen Wälder 

und nach Osten wegen der vorhandenen großen Freizeiteinrichtungen, wie „Golfanlage Uh-

lenberg Reken“ und der „Wildpark Frankenhof“, auch für die Zukunft nicht weiter möglich.“ 

 

Ziel 2 (Einzelhandel): 

 

 „Einkaufszentren und großflächiger Einzelhandelsbetriebe und sonstige Handelsbetriebe, die 

die Voraussetzungen des § 11 Abs. 3 BauNVO erfüllen, dürfen innerhalb des „GIB Borken 
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/Heiden /Reken“ nicht errichtet werden. Dabei sind die Vorgaben des § 24 a LEPro zu erfül-

len“ 

 

Erläuterungen 2: 

 

Nach § 24 a LEPro soll sich der großflächige Einzelhandel auf die Siedlungsschwerpunkte 

innerhalb der zentralen Versorgungsbereiche konzentrieren. Diese haben innerhalb der Allge-

meinen Siedlungsbereiche und nicht in den Bereichen für Gewerbe- und Industrieansiedlungen 

zu liegen. 

  

Ziel 3 (Waldausgleich)): 

 

1. Die im Rahmen der 15. Änderung des Regionalplanes, TA ML durch die Darstellung des 

interkommunalen GIB Borken/Heiden/Reken in Anspruch genommen ca. 23 ha Waldflächen 

sind durch 

a. Ersatzaufforstung im Verhältnis 1:1 und 

b. Aufwertungsmaßnahmen in bestehenden Waldbeständen für die verlorengehenden 

Waldfunktionen, die durch die Ersatzaufforstung nicht ausgeglichen werden können 

und deren Umfang im Rahmen der Bauleitplanung zu bestimmen ist, 

auszugleichen. 

 

Ziele für die Ersatzaufforstung sind die Vergrößerung und Arrondierung bestehender Wälder 

sowie die Ergänzung und Verbindung bisher isolierter Waldflächen mit naturnahen Laubwäl-

dern von mindestens 2 ha Größe. Nur nach Abstimmung mit dem Landesbetrieb Wald und 

Holz kann zur sinnvollen Arrondierung bereits bestehender Waldflächen diese Mindestgröße 

unterschritten werden. 

Ziel der Aufwertungsmaßnahmen ist insbesondere der Umbau von Waldbeständen in einen 

möglichst naturnahen Zustand. 

 

2. Die Flächen für die Ersatzaufforstungen und die Aufwertungsmaßnahmen in bestehenden 

Waldflächen sollen vorrangig in den Suchräumen der „Erläuterungskarte GIB Bor-

ken/Heiden/Reken“ gefunden werden. Mit Ausnahme von maximal 5 ha soll die Standortwahl 

der Aufforstungsflächen sich auf die drei betroffenen Gemeindegebiete (Borken, Heiden und 

Reken) beschränken, da dort eine rechtliche Umsetzung der Ausgleichsverpflichtung durch 
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den Zweckverband in eigener Planungshoheit wahrgenommen werden kann. Außerdem wird 

damit dem Ziel des Landesentwicklungsplans nach qualitativem Ausgleich bei Freirauminan-

spruchnahme räumlich eher entsprochen. 

 

3. Der Ausgleich für die Inanspruchnahme der Waldflächen hat durch den Zweckverband 

zeitnah zu beginnen und ist spätestens 10 Jahre nach dem Beginn der Waldinanspruch-

nahme abzuschließen.  Der Zweckverband kann das Gewerbegebiet in maximal 3 Realisie-

rungsabschnitte einteilen. Die 10-Jahresfrist beginnt, sobald mit der Rodung des Waldes in 

dem jeweiligen Teilabschnitt begonnen wird. 

Spätestens bei Aufstellung des Bebauungsplanes für die Gewerbeflächen bzw. zeitgleich aufzu-

stellenden ergänzenden Bebauungsplan sind die Flächen für die Ersatzaufforstungen in Text (mit 

Gemarkung, Flur, Flurstück) und Plan zu bestimmen. Die ggf. separaten Bebauungspläne sind 

einander zugeordnet und bedingen sich gegenseitig. 

 

4. Die weiteren Maßnahmen zum Ausgleich für die Inanspruchnahme der übrigen Freiraum-

flächen sind ebenfalls zeitnah in dem Maße der Inanspruchnahme des Gewerbegebietes um-

zusetzen. Ausgleichsmaßnahmen, die nicht innerhalb des interkommunalen GIB ausgeglichen 

werden können, sind in hierfür geeigneten Bereichen umzusetzen.  

 

 

Erläuterungen 3: 

 

A  Zu den Neuaufforstungen  

 

Bei der konkreten Ausgestaltung der Neuaufforstungsflächen sollte folgender Grundsatz be-

achtet werden: 

 

• Schutzwürdige Offenlandbiotope (vgl. Biotopkataster NRW für den Kreis Borken), 

die zu kleinen Teilen noch in den Aufforstungskulissen liegen, sollten nicht aufgefors-

tet werden. 

 

Für die Aufforstung eignen sich folgende Bereiche (vgl. Erläuterungskarte GIB Bor-

ken/Heiden/Reken): 
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Bereich Heide / Buschhausen / Kranenmeer 

Ziel: Anreicherung einer ausgeräumten Landschaft, Fortsetzung des Waldkorridors vom FFH-

Gebiet Kranenmeer und den Waldbereichen im Kreis Recklinghausen.  

Der Bereich ist ebenso wie der geplante GIB im Regionalplan als Erholungsbereich und Was-

serschutzgebiet dargestellt. 

 

Bereich Borken –Hoxfeld 

Ziel: Waldvermehrungskorridor zwischen der Bocholter Aa und dem Vardingholter Venn 

(Moorwald), Arrondierung von Waldparzellen. 

Der Bereich ist im Regionalplan als Erholungsbereich (BSL) dargestellt. 

 

Bereich Rekener Berge / Preinhok und Sandheck 

Ziel: Arrondierung bestehender Waldflächen im sandigen Hügelland, 

Hier bestehen vergleichbare Standorteigenschaften wie am Eingriffsort, Böden mit geringer 

Bodenwertigkeit. Der Bereich ist ebenso wie der geplante GIB im Regionalplan als Erho-

lungsbereich und Wasserschutzgebiet dargestellt. 

Aufforstungen an dieser Stelle entsprächen dem Entwicklungsziel des im Entwurf vorliegen-

den „Landschaftsplan Rekener Berge“: „Erhaltung und Verdichtung des Netzes von Gehölz-

beständen...“. 

 

Alle drei vorgeschlagenen Aufforstungsbereiche sind historische Waldstandorte (Preußische 

Uraufnahme). 

 

 

B  Zu den Bereichen für eine ökologische Waldoptimierung  

 

Für den funktionalen Ausgleich werden folgende Kulisse zur Optimierung bestehender Wäl-

der vorgeschlagen (Erläuterungskarte): Waldflächen der Gemeinden Borken, Heiden und Re-

ken, die Teil des Naturparks „Hohe Mark“.  

Hier sind ähnliche Standorteigenschaften und Waldtypen wie am Eingriffsort. Die Optimie-

rungen sollten folgende Maßnahmen in Kiefernwäldern beinhalten: Laubholzanreicherung 

oder Bestandesstrukturierung (Aufbau mehrschichtiger Bestände unter Kiefer) jeweils in Flä-

chen nicht unter 2 Hektar sowie Waldrandgestaltungen. Nur im Einvernehmen mit dem Lan-
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desbetrieb Wald und Holz kann zur sinnvollen Arrondierung bereits bestehender Waldflächen 

diese Mindestgröße unterschritten werden. 

 

Durch den geplanten GIB (ca. 57 ha) im nördlichen Randbereich des Naturparks „Hohe 

Mark“ wird das dortige Umfeld in seiner Erholungsfunktion erheblich beeinträchtigt. Durch 

die Optimierung anderer Waldbereiche, was ihre ästhetischen Qualitäten und damit ihren Er-

holungswert erhöht, soll die Beeinträchtigung für die Erholungsnutzung kompensiert werden.  

 

Die Optimierungsbereiche sollten durch Eintrag im Grundbuch mit dem Ziel der Aufforstung 

und Pflege gesichert werden. 

 

Zur Durchsetzung der landesplanerischen Ziele wird nach § 13 ROG ein raumordnerischer 

Vertrag zwischen den Vorhabensträgern (Zweckverband) und der Bezirksregierung geschlos-

sen. In diesem Vertrag soll das Vorgehen zum Ausgleich der durch das Vorhaben in Anspruch 

genommenen Wälder geregelt werden. Die Vorhabensträger sollen sich verpflichten, die für 

die Ausgleichsmaßnahmen erforderlichen Flächen bereitzustellen.  

Der Zweckverband stimmt die zu erbringenden Ausgleichsmaßnahmen für die in Inanspruch-

nahme der Waldflächen mit dem Landesbetrieb Wald und Holz und der zuständigen Unteren 

Landschaftsbehörde ab. Sofern gegenüber den im Bebauungsplan oder einem eventuellen 

Flurbereinigungsplan festgelegten Aufforstungsflächen andere zur Aufforstung herangezogen 

werden, wird der Zweckverband ein Genehmigungsverfahren nach § 41 Landesforstgesetz 

NRW anstrengen. 

 

Für die Durchführung und Überwachung der Ausgleichsmaßnahmen ist der Zweckverband im 

Rahmen der Umsetzung der Bauleitplanung zuständig. Er stimmt sich dabei eng ab mit der 

Bezirksregierung, dem Landesbetrieb Wald und Holz und der Unteren Landschaftsbehörde. 

 

Der Zweckverband berichtet im Rahmen des Monitorings zum Umweltbericht des Bebau-

ungsplans (entspr. §§ 1 und 2 BauGB) jährlich der Bezirksregierung Münster über den Stand 

der vorgenommenen Maßnahmen. Der erste Bericht wird ein Jahr nach der Aufstellung des 

Bebauungsplans fällig. 

Für den Fall, dass diesen Vereinbarungen nicht entsprochen wird sind entsprechende Ersatz-

gelder zu zahlen. Entsprechend dem Fortschritt der Ausgleichsmaßnahmen wird die Bezirks-

regierung die Höhe der Ersatzgelder reduzieren. 
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Da das Ersatzgeld für einen Eingriff in Waldflächen zu zahlen und zur Aufforstung von Flä-

chen zu verwenden ist, wird es dem Landesbetrieb Wald und Holz zur Verfügung gestellt. 

Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW führt die Maßnahmen im Benehmen mit der unteren 

Landschaftsbehörde durch. Das Ersatzgeld soll spätestens fünf Jahre nach der Entrichtung 

zweckgebunden verwendet werden (vgl. § 5 Landschaftsgesetz NRW). 

 

Die Bezirksregierung kann den Landesbetrieb Wald und Holz NRW mit der Überprüfung der 

Angaben beauftragen. 

 

Bei Unstimmigkeiten zwischen den Vertragspartnern über die Umsetzung der sich aus diesem 

Vertrag ergebenden Verpflichtungen beauftragen diese das LANUV hierzu eine klärende gut- 

achterliche Stellungnahme zu erarbeiten. 

Der raumordnerische Vertrag wird dem Regionalrat zum Aufstellungsbeschluss der 15. Ände-

rung vorgelegt. 

 

„Das LANUV hat nach einem anerkanntem sachgerechten Bewertungsverfahren („Numeri-

sche Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW“, LÖBF 2006) den Um-

fang des Funktionsverlustes der ca. 23 ha Waldfläche, die bei der Realisierung des interkom-

munalen GIB Borken/Heiden/Reken in Anspruch genommen werden, bei gleichzeitiger Neu-

aufforstung im Verhältnis 1:1, in Form von ökologischen Wertpunkten, ermittelt. 

 

Die Höhe des Funktionsverlustes bemisst sich aus der Wertedifferenz, die sich durch einen 

Vergleich des Wertes der im GIB Borken/Reken/Heide vorkommenden 23 ha ältere Kiefern-

Mischwälder mit den 23 ha neu aufzuforstenden (und damit jungen) Laubwäldern ergibt. Die-

se Wertedifferenz kann auf der Ebene des raumordnerischen Verfahrens nur überschlagsweise 

berechnet werden, da die Aufforstungsflächen (und ihre Vorwerte) nicht genau bekannt sind. 

Für diese Überschlagsrechnung geht die LANUV von einem Wertezuwachs von 3 Punkten 

aus. Dies entspricht einer Aufforstung von naturnahem Laubwald auf Acker. Bei dieser An-

nahme verbleiben noch eine erhebliche Anzahl von Wertepunkten Funktionsverlust, die durch 

Optimierung bestehender Waldflächen auszugleichen sind. 

Eine genaue Berechnung der zu erbringenden Wertpunkte erfolgt aber erst auf der Ebene der 

Bauleitplanung. Insoweit ist die Vorgabe der „ökologischen Wertpunkte“ nicht statisch.  
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Die endgültige Berechnung und Festlegung der Wertpunkte erfolgt durch den Landesbetrieb 

Forst und Wald, Forstamt Münsterland unter Beteiligung der Unteren Landschaftsbehörde 

sowie dem LANUV. 
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